
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung

Daten für die Monate  
3/2017 bis 5/2017

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 10.3.17, 10.4.17, 10.5.17
ESt, KSt = 10.3.17
GewSt, GrundSt = 15.5.17

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 13.3.17, 13.4.17, 15.5.17
ESt, KSt = 13.3.17
GewSt, GrundSt = 18.5.17

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 3/17 = 29.3.17
Fälligkeit Beiträge 4/17 = 26.4.17
Fälligkeit Beiträge 5/17 = 29.5.17

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

12/15 5/16 8/16 12/16
+ 0,3 % + 0,1 % + 0,4 % + 1,7 %

01 | 2017

Für Unternehmer

Ordnungsgemäße Kassenführung ab 1.1.2017:  
Status Quo und Ausblick

| „Neue Kassenregeln ab 1.1.2017“: So oder so ähnlich lauteten zahlreiche Mel
dungen, durch die viele Unternehmer Ende vergangenen Jahres verunsichert wur
den. Denn Fehler bei der Kassenführung können teuer werden. Zeigt sich z. B. bei 
einer Betriebsprüfung, dass die Kassenführung nicht ordnungsgemäß ist, drohen 
mitunter hohe Hinzuschätzungen. Was ab 2017 wirklich neu ist und wo Über
gangsregelungen bestehen, zeigt der nachfolgende Überblick. |

Härtefallregelung für Altgeräte 
zum 31.12.2016 abgelaufen 

Für elektronische Registrierkassen gilt 
grundsätzlich eine Einzelaufzeich-
nungspflicht. In einem Schreiben aus 
2010 (auch als 2. Kassenrichtlinie be
zeichnet) sieht das Bundesfinanzminis
terium jedoch für EDV-Registrierkas-
sen ohne Einzelaufzeichnung und ohne 
Datenexportmöglichkeit Erleichterun
gen vor, wenn diese nicht mit Soft
wareanpassungen und Speichererwei
terungen aufgerüstet werden können. 

Beachten Sie | Dieses Zugeständnis 
der Finanzverwaltung war allerdings 
zeitlich befristet und endete zum 
31.12.2016, sodass diese Geräte ab 
2017 nicht mehr einsetzbar sind! So
fern noch nicht geschehen, sollte bzw. 

muss schleunigst in eine finanzamts-
konforme Kasse investiert werden. 

Gesetz zum Schutz vor  
Kassenmanipulation in Kraft

Weiterführende Anforderungen ergeben 
sich durch das „Gesetz zum Schutz vor 
Manipulationen an digitalen Grundauf-
zeichnungen“, das am 28.12.2016 im 
Bundesgesetzblatt verkündet worden 
ist. Hinsichtlich der zeitlichen Anwen
dung ist zu unterscheiden: Einige Neue
rungen gelten bereits. Die maßgebli-
chen Änderungen treten jedoch erst in 
den nächsten Jahren in Kraft. 

Änderungen mit sofortiger Wirkung

Der Grundsatz der Einzelaufzeich-
nungspflicht wurde nun auch gesetzlich 

festgeschrieben – und zwar mit Wirkung 
ab dem 29.12.2016. Einzelaufzeich
nungspflicht bedeutet, dass aufzeich
nungspflichtige Geschäftsvorfälle lau
fend zu erfassen, einzeln festzuhalten 
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sowie aufzuzeichnen und aufzubewah-
ren sind, sodass sich die einzelnen Ge
schäftsvorfälle in ihrer Entstehung und 
Abwicklung verfolgen lassen können. 

Beachten Sie | Eine Ausnahme von 
der Einzelaufzeichnungspflicht besteht 
aus Zumutbarkeitsgründen beim Ver
kauf von Waren an eine Vielzahl von 
nicht bekannten Personen gegen Bar
zahlung. 

Zudem wurde gesetzlich fixiert, dass 
Kasseneinnahmen und Kassenausga
ben täglich festzuhalten sind. Zuvor 
war geregelt, dass diese täglich festge
halten werden sollen.

Kassen-Nachschau ab 2018

Ab 2018 besteht die Möglichkeit einer  
Kassen-Nachschau. Dies ist ein eigen
ständiges Verfahren zur zeitnahen Auf
klärung steuererheblicher Sachver
halte, u. a. im Zusammenhang mit der 
ordnungsgemäßen Erfassung von Ge
schäftsvorfällen. Die KassenNach
schau erfolgt grundsätzlich beim Steu
erpflichtigen durch einen Amtsträger 
der Finanzbehörde – und zwar ohne 
vorherige Ankündigung und außerhalb 
einer Außenprüfung. 

Neuerungen ab 2020

Elektronische Aufzeichnungssysteme 
müssen ab dem 1.1.2020 über eine zer-
tifizierte technische Sicherheitsein-
richtung verfügen, die aus drei Be
standteilen besteht: 

 • Das Sicherheitsmodul gewährleis
tet, dass Kasseneingaben mit Be
ginn des Aufzeichnungsvorgangs 
protokolliert und später nicht uner
kannt verändert werden können.

 • Auf dem Speichermedium werden 
die Einzelaufzeichnungen für die 
Dauer der gesetzlichen Aufbewah
rungsfrist gespeichert.

 • Die digitale Schnittstelle gewähr
leistet eine reibungslose Daten
übertragung, z. B. für Prüfungs
zwecke. 

Welche elektronischen Aufzeichnungs
systeme über eine zertifizierte techni
sche Sicherheitseinrichtung verfügen 
müssen, wird durch eine Rechtsverord-
nung festgelegt, die in 2017 erarbeitet 
werden soll. In dieser Rechtsverord
nung sollen auch die Anforderungen an 

das Sicherheitsmodul, das Speicher
medium und die digitale Schnittstelle 
bestimmt werden. Die technischen 
Anforderungen zertifiziert das Bun
desamt für Sicherheit in der Informa
tionstechnik (BSI), das auch mit der 
Festlegung der Anforderungen an die 
technische Sicherheitseinrichtung be
auftragt werden kann.

Ab dem 1.1.2020 gilt die verpflichtende 
elektronische Belegausgabe bei elek
tronischen Aufzeichnungssystemen. Da
nach muss für den an diesem Geschäfts
vorfall Beteiligten ein Beleg erstellt und 
diesem zur Verfügung gestellt werden. 
Der Beleg kann elektronisch oder in 
Papierform zur Verfügung gestellt wer
den. Mit der Belegausgabepflicht ent
steht für den am Geschäftsvorfall Be
teiligten aber keine Pflicht zur Mitnah
me des Belegs. 

Beachten Sie | Bei einem Verkauf von 
Waren an eine Vielzahl nicht bekannter 
Personen können die Finanzbehörden 
Unternehmen aus Zumutbarkeitsgrün
den unter gewissen Voraussetzungen 
von der Belegausgabepflicht befreien. 
Diese Befreiung kann jedoch widerru
fen werden.

Ebenfalls ab 1.1.2020 haben Steuer
pflichtige, die elektronische Aufzeich
nungssysteme verwenden, die Art und 
Anzahl der im jeweiligen Unternehmen 
eingesetzten elektronischen Aufzeich
nungssysteme und der zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtungen 
dem Finanzamt mitzuteilen. Diejenigen 
Steuerpflichtigen, die ein elektroni
sches Aufzeichnungssystem vor dem 
1.1.2020 angeschafft haben, haben diese 
Meldung bis zum 31.1.2020 zu erstatten.

PRAXISHINWEIS | Wurden Regis
trierkassen nach dem 25.11.2010 und 
vor dem 1.1.2020 angeschafft, dann 
dürfen diese Kassen bis zum 
31.12.2022 weiter verwendet werden. 
Voraussetzung: Sie entsprechen den 
Anforderungen der 2. Kassenrichtlinie 
(u. a. Einzelaufzeichnungspflicht) und 
sie sind bauartbedingt nicht aufrüst
bar, sodass sie die neuen Anforderun
gen des § 146a Abgabenordnung (u. a. 
zertifizierte technische Sicherheits
einrichtung) nicht erfüllen.

Quelle | Gesetz zum Schutz vor Manipulatio-
nen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 
22.12.2016, BGBl I 2016, S. 3152; BMF vom 
27.12.2016: „Das ändert sich 2017 bei der Steuer“; 
BMF-Schreiben vom 26.11.2010, Az. IV A 4 - S 
0316/08/10004-07

 

Für alle Steuerpflichtigen

Grundfreibetrag,  
Kindergeld & Co.  
steigen ab 2017  
geringfügig an

| Der steuerliche Grundfreibetrag, der 
Kinderfreibetrag, das Kindergeld und 
der Kinderzuschlag wurden geringfü
gig erhöht. Die folgende Aufstellung 
zeigt, welche Beträge in 2017 und 2018 
gelten. |

Der Grundfreibetrag – bis zu dieser Höhe 
muss keine Einkommensteuer gezahlt 
werden – wurde für 2017 um 168 EUR 
auf 8.820 EUR erhöht. In 2018 erfolgt 
ein weiterer Anstieg um 180 EUR auf 
9.000 EUR. Der Unterhaltshöchstbetrag 
wurde entsprechend angepasst.

Kinderfreibetrag: Anstieg in 2017 um 
108 EUR auf 4.716 EUR und Anhebung 
in 2018 um 72 EUR auf 4.788 EUR. In 
2017 und 2018 steigt das Kindergeld um 
jeweils 2 EUR monatlich pro Kind.

Der monatliche Kinderzuschlag steigt 
ab 2017 um 10 EUR auf 170 EUR.

Beachten Sie | Zum Ausgleich der kal-
ten Progression werden die Tarifeck
werte im Jahr 2017 um die geschätzte 
Inflationsrate des Jahres 2016 und in 
2018 um die geschätzte Inflationsrate 
des Jahres 2017 nach rechts verschoben.

Quelle | Gesetz zur Umsetzung der Ände-
rungen der EU-Amtshilferichtlinie und von 
weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzun-
gen und -verlagerungen vom 20.12.2016, BGBl I 
2016, S. 3000

Für Arbeitnehmer

Optimale Steuerklassen-
wahl für 2017

| Ehegatten oder Lebenspartner, die 
beide unbeschränkt steuerpflichtig 
sind, nicht dauernd getrennt leben und 
beide Arbeitslohn beziehen, können die 
Steuerklassenkombination IV/IV oder 
III/V wählen. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, sich für die Steuerklas
senkombination IV/IV mit Faktor zu ent
scheiden. Das vom Bundesfinanzminis
terium veröffentlichte Merkblatt zur 
optimalen Steuerklassenwahl für 2017  
(unter www.iww.de/s29) erleichtert die 
Wahl und gibt weitere Hinweise. |
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Für GmbHGesellschafter

Gesetzgeber verbessert 
Verlustverrechnung für 
Kapitalgesellschaften

| Positive Kunde für Kapitalgesellschaf
ten: Der Gesetzgeber hat die Verlustver-
rechnung neu ausgerichtet. Danach 
können Kapitalgesellschaften Verluste 
weiterhin nutzen, wenn der Geschäfts
betrieb nach einem Anteilseignerwech
sel erhalten bleibt und eine anderweitige 
Verlustnutzung ausgeschlossen ist. Die 
Neuregelungen gelten bereits rückwir-
kend zum 1.1.2016. |

Hintergrund

Nach § 8c Körperschaftsteuergesetz 
(KStG) können Verlustvorträge grund
sätzlich nicht mehr genutzt werden, 
wenn innerhalb von fünf Jahren mehr 
als 50 % des Anteilsbesitzes auf einen 
Erwerber übergehen (quotaler Unter
gang bei über 25 % bis 50 %).

Beachten Sie | Die Verluste fallen je
doch nicht weg, soweit die Körperschaft 
über stille Reserven verfügt (Stille-Re-
serven-Klausel) oder es sich um be
stimmte Übertragungen im Konzern 
(Konzernklausel) handelt.

Neuregelung

Durch den neu eingefügten § 8d KStG 
können nun auch Unternehmen, für die 
weder die Konzernklausel noch die 
StilleReservenKlausel in Betracht 
kommt, nicht genutzte Verluste trotz 
eines qualifizierten schädlichen An-
teilseignerwechsels unter bestimmten 
Voraussetzungen auf Antrag weiterhin 
nutzen. Dies wird als fortführungsge-
bundener Verlustvortrag bezeichnet.

Eine der Voraussetzungen ist, dass die 
Körperschaft seit ihrer Gründung oder 
zumindest seit Beginn des dritten Ver
anlagungszeitraums (VZ), der dem VZ 
des schädlichen Beteiligungserwerbs 
vorausgeht, ausschließlich denselben 
Geschäftsbetrieb unterhält.

Beachten Sie | Der fortführungsge
bundene Verlustvortrag kann jedoch 
unter gewissen Voraussetzungen ent
fallen, z. B. wenn der Geschäftsbetrieb 
eingestellt oder ruhend gestellt wird. 

Quelle | Gesetz zur Weiterentwicklung der 
steuerlichen Verlustverrechnung bei Körper-
schaften vom 20.12.2016, BGBl I 2016, S. 2998

Für Vermieter

Erneuerung der Einbauküche: Aufwendungen  
müssen über zehn Jahre abgeschrieben werden 

| Wird die komplette Einbauküche (Spüle, Herd, Einbaumöbel und Elektrogeräte) in 
einer vermieteten Wohnung erneuert, sind die Aufwendungen nicht sofort als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar. Statt
dessen müssen die Aufwendungen über einen Zeitraum von zehn Jahren abge-
schrieben werden. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte die Einbau
küchen in mehreren seiner Vermie
tungsobjekte entfernt und durch neue 
ersetzt. Die Aufwendungen machte er 
als sofort abziehbaren Erhaltungsauf
wand geltend. 

Das Finanzamt ließ dagegen nur die 
Kosten für den Einbau von Herd und 
Spüle sowie für solche Elektrogeräte, 
deren Gesamtkosten die Betrags
grenze für geringwertige Wirtschafts
güter (410 EUR) nicht überstiegen, 
zum sofortigen Abzug zu. Die Aufwen
dungen für die Einbaumöbel verteilte 
das Finanzamt auf die voraussichtli
che Nutzungsdauer von zehn Jahren. 
Einspruchs und Klageverfahren blie
ben ohne Erfolg.

Der Bundesfinanzhof hatte bislang die 
Auffassung vertreten, dass die in einer 
Einbauküche verbaute Spüle als Ge-
bäudebestandteil anzusehen ist. Dies 
galt bisher in der Regel auch für den 

Küchenherd. Entsprechend waren Auf
wendungen für die Erneuerung dieser 
Gegenstände als Erhaltungsaufwand 
sofort abziehbar.

Von dieser Beurteilung ist der Bundes
finanzhof nun aber abgerückt. Die Rich
ter gehen davon aus, dass Spüle und 
Kochherd keine unselbstständigen Ge-
bäudebestandteile mehr sind. Dies be
gründet der Bundesfinanzhof mit der 
geänderten Ausstattungspraxis.

Beachten Sie | Einzelne Elemente einer 
Einbauküche sind danach ein eigenstän-
diges und zudem einheitliches Wirt-
schaftsgut mit einer Nutzungsdauer 
von zehn Jahren. Die Anschaffungs 
und Herstellungskosten sind daher nur 
im Wege der Absetzung für Abnutzung 
(= Abschreibungen) steuerlich zu be
rücksichtigen. 

Quelle | BFH-Urteil vom 3.8.2016, Az. IX R 
14/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190417

Für alle Steuerpflichtigen

Sind die Kinderfreibeträge zu niedrig? 

| Das Finanzgericht Niedersachsen ist überzeugt, dass die Kinderfreibeträge (nicht 
nur) im Streitjahr 2014 in verfassungswidriger Weise zu niedrig bemessen sind. Es 
hat daher ein Klageverfahren ausgesetzt und das Verfahren dem Bundesverfas
sungsgericht vorgelegt. Die weitere Entwicklung bleibt also vorerst abzuwarten. |

Hintergrund: Die Höhe des von der 
Steuer freizustellenden Existenzmini-
mums wird alle zwei Jahre von der 
Bundesregierung ermittelt. Auf Grund
lage dieser Ermittlung wird bei der 
Festsetzung der Einkommensteuer für 
jedes Kind ein Freibetrag für das säch
liche Existenzminimum und ein Freibe
trag für den Betreuungs und Erzie
hungs bzw. Ausbildungsbedarf abge
zogen. Der nach einer Durchschnitts-
berechnung vom Gesetzgeber festge
legte Kinderfreibetrag legt für alle Kin
der ein sächliches Existenzminimum 
zugrunde, das – so das Finanzgericht – 

niedriger ist als der sozialhilferechtli
che Regelbedarf eines Kindes ab dem 
6. Lebensjahr. Das gilt auch für ältere 
oder volljährige Kinder, die z. B. wegen 
einer Ausbildung oder als behinderte 
Kinder zu berücksichtigen sind.

Beachten Sie | Das Finanzgericht hat 
darauf hingewiesen, dass auch die Erhö-
hung des Kinderfreibetrags ab 1.1.2017 
nichts an der Problematik ändert, weil 
die Berechnungsmethode unverändert 
bleibt. 

Quelle | FG Niedersachsen vom 2.12.2016, Az. 
7 K 83/16; FG Niedersachsen, PM vom 5.12.2016
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Für Arbeitgeber

Sachbezüge: Sind Versand- und Verpackungskosten 
in die 44 EUR-Freigrenze einzubeziehen?
| Gewährt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Sachbezüge in Höhe von maximal 
44 EUR (brutto) monatlich, dann fällt hierfür keine Lohnsteuer an. Hierbei ist jedoch 
zu beachten, dass in die Berechnung der Freigrenze Versand- und Verpackungskos-
ten einzubeziehen sind. Ergibt sich hierdurch ein Betrag von mehr als 44 EUR, ist 
der komplette Sachbezug lohnsteuerpflichtig. Diese Ansicht vertritt zumindest das 
Finanzgericht BadenWürttemberg. |

Die Entscheidung des Finanzgerichts 
lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
Gestattet der Arbeitgeber seinen Ar
beitnehmern, Sachbezüge aus dem 
Sortiment einer Fremdfirma auszu
wählen und beauftragt er sie, die Sach
bezüge direkt an die Arbeitnehmer zu 
versenden, wofür dem Arbeitgeber Ver-
sand- und Handlingkosten in Rechnung 
gestellt werden, dann sind diese Kosten 
in die Bewertung der Sachbezüge und 

in die Berechnung der 44 EURFrei
grenze einzubeziehen. 

Beachten Sie | Der Bundesfinanzhof 
hat auf die Nichtzulassungsbeschwerde 
gegen das Urteil die Revision zugelas-
sen. Geeignete Fälle können also vorerst 
offengehalten werden.

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
8.4.2016, Az. 10 K 2128/14, Rev. BFH Az. VI R 
32/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190614

Für Unternehmer

Aufwendungen für ein Gartenfest mit  
Geschäftsfreunden können abzugsfähig sein

| Betriebsausgaben für die Bewirtung und Unterhaltung von Geschäftsfreunden im 
Rahmen eines Gartenfests fallen nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
nicht zwingend unter das gesetzliche Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 4 Ein
kommensteuergesetz. |

Hintergrund: Das Abzugsverbot erfasst 
neben den im Gesetz ausdrücklich ge
nannten Aufwendungen für Jagd oder 
Fischerei, für Segeljachten oder Motor
jachten auch Aufwendungen für „ähnli
che Zwecke“. Nach der bisherigen 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
kann es auch Kosten beinhalten, die 
ausschließlich der Unterhaltung und Be
wirtung von Geschäftsfreunden dienen.

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte eine Rechtsanwalts
kanzlei in mehreren Jahren „Herren
abende“ im Garten des Wohngrund
stücks des namensgebenden Partners 
veranstaltet, bei denen jeweils bis zu 
358 Gäste für Gesamtkosten zwischen 
20.500 EUR und 22.800 EUR unterhal
ten und bewirtet wurden. Das Finanz
gericht Düsseldorf hatte das Abzugs
verbot bejaht, weil die Veranstaltungen 
Eventcharakter gehabt hätten, ein ge
schlossener Teilnehmerkreis vorgele
gen habe und die Gäste sich durch die 
Einladung in ihrer wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Stellung bestätigt 
fühlen durften. Dies hielt der Bundesfi
nanzhof jedoch für nicht ausreichend.

Aus der Veranstaltung und ihrer Durch
führung muss sich ergeben, dass Auf-
wendungen für eine überflüssige und 
unangemessene Unterhaltung und Re-
präsentation getragen werden. Die bloße 
Annahme eines Eventcharakters reicht 
hierfür nicht aus, da die unter das Ab
zugsverbot fallenden Aufwendungen für 
„ähnliche Zwecke“ wie bei den Regelbei
spielen unüblich sein müssen. Dies kann 
wegen eines besonderen Veranstal
tungsorts oder der Art und Weise der 
Unterhaltung der Gäste der Fall sein.

Beachten Sie | Der Bundesfinanzhof 
hat das Urteil aufgehoben und zur wei
teren Sachverhaltsaufklärung an das 
Finanzgericht zurückverwiesen. Sollte 
dies zu dem Schluss kommen, dass das 
Abzugsverbot nicht greift, ist der Be
triebsausgabenabzug aber noch nicht 
gerettet. Denn dann muss es in einem 
nächsten Schritt prüfen, in welchem 
Umfang die Aufwendungen überhaupt 
betrieblich veranlasst waren oder ob ein 
anderes Abzugsverbot einschlägig ist.

Quelle | BFH-Urteil vom 13.7.2016, Az. VIII R 
26/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190247

Für alle Steuerpflichtigen

Elterngeld des  
Unterhaltsempfängers 
mindert abzugsfähigen 
Höchstbetrag

| Das Elterngeld zählt bei der Berech
nung des abzugsfähigen Unterhalts-
höchstbetrags in vollem Umfang und 
damit einschließlich des Sockelbetrags 
(300 EUR monatlich) zu den anrechen-
baren Bezügen des Unterhaltsempfän-
gers. Diese ungünstige Ansicht vertritt 
der Bundesfinanzhof. |

Hintergrund

Unterhaltsleistungen sind im Veranla
gungszeitraum 2017 bis zu 8.820 EUR 
als außergewöhnliche Belastungen 
abziehbar. Die eigenen Einkünfte und 
Bezüge des Unterhaltsempfängers 
mindern jedoch den Höchstbetrag um 
den Betrag, um den die Einkünfte und 
Bezüge 624 EUR im Kalenderjahr über
steigen. 

Quelle | BFH, Beschluss vom 20.10.2016, Az. VI 
R 57/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190632

Für Unternehmer

So ist die Unterbringung 
von Saisonarbeitskräften 
umsatzsteuerlich zu 
behandeln
| Bei der Unterbringung von Saisonar
beitskräften ist von einer kurzfristigen 
und damit umsatzsteuerpflichtigen 
Vermietung auszugehen, wenn das 
Mietverhältnis nach den Vorstellungen 
des Vermieters nicht länger als sechs 
Monate dauern sollte. Dies ergibt sich 
aus einer Verfügung der Oberfinanzdi
rektion Niedersachsen. |

Steuerfreiheit bei Vermietung  
von mehr als sechs Monaten

Werden den Saisonarbeitskräften dage
gen für einen Zeitraum von mehr als 
sechs Monaten feste Unterkünfte ge
währt, ist die Vermietung umsatzsteuer-
frei. Ein Verzicht auf die Steuerbefrei
ung ist nicht möglich.

Quelle | OFD Niedersachsen, Verfügung vom 
4.11.2016, Az. S 7168-133-St 173, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 190604
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Für alle Steuerpflichtigen

Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen:  
Finanzverwaltung aktualisiert ihr Anwendungsschreiben zur Steuerermäßigung

| Für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen gewährt der Fiskus im Zuge der Steuererklärung eine 
Steuerermäßigung, die jedoch von einigen Voraussetzungen abhängt. Da der Bundesfinanzhof in letzter Zeit einige steuer
zahlerfreundliche Entscheidungen getroffen hat, sah sich die Finanzverwaltung gezwungen, ihr Anwendungsschreiben aus 
2014 in einigen Punkten zu überarbeiten. Praxisrelevante Aspekte werden vorgestellt. |

Leistungen im Haushalt

Die Leistungen müssen in einem Haus-
halt des Steuerpflichtigen ausgeübt 
oder erbracht werden. Der räumliche 
Bereich, in dem sich der Haushalt ent
faltet, wird regelmäßig durch die 
Grundstücksgrenzen abgesteckt. 

Ausnahmsweise können aber auch Leis
tungen, die jenseits der Grundstücks-
grenzen auf fremdem, z. B. öffentlichem 
Grund erbracht werden, begünstigt sein. 
Es muss sich dabei allerdings um Leis
tungen handeln, die in unmittelbarem 
räumlichen Zusammenhang zum Haus-
halt durchgeführt werden und diesem 
dienen. In diesem Sinne hat der Bun
desfinanzhof in 2014 eine Steuerermä
ßigung für folgende Leistungen zuge
lassen: 

 • Winterdienst auf öffentlichen Geh
wegen vor dem eigenen Grundstück 
als haushaltsnahe Dienstleistung.

 • Aufwendungen für einen Hausan-
schluss an das öffentliche Versor-
gungsnetz als steuerbegünstigte 
Handwerkerleistung.

Der geforderte unmittelbare räumliche 
Zusammenhang liegt nach der neuen 
Verwaltungsanweisung jedoch nur 
dann vor, wenn beide Grundstücke eine 
gemeinsame Grenze haben oder dieser 
durch eine Grunddienstbarkeit vermit
telt wird.

Beachten Sie | Auch in dem neuen 
Verwaltungsschreiben gibt es eine An-
lage 1, in der begünstigte und nicht be
günstigte Leistungen aufgeführt sind. 
Hier wird nun nicht mehr nach „inner
halb und außerhalb des Grundstücks“, 
sondern nach „innerhalb und außer
halb des Haushalts“ differenziert.

Tätigkeiten, die außerhalb des Haus-
halts des Steuerpflichtigen erbracht 
werden, sind nicht begünstigt (nach der 
Anlage 1 zum Anwendungsschreiben 
sind dies z. B. Grabpflegekosten). Auch 
Aufwendungen für eine Tierpension sind 

nicht begünstigt; Kosten für Maßnah
men innerhalb des Haushalts (z. B. Fell
pflege, Ausführen, Reinigungsarbeiten) 
hingegen schon.

Das Finanzgericht RheinlandPfalz hat 
kürzlich entschieden, dass das Beziehen 
von Polstermöbeln in einer nahe gele-
genen Werkstatt nicht „im Haushalt des 
Steuerpflichtigen“ erfolgt.

PRAXISHINWEIS | Allerdings soll 
der Austausch einer Haustür, die in 
der Schreinerwerkstatt hergestellt, 
zum Haushalt geliefert und dort mon
tiert wird, eine insgesamt begünstigte 
Renovierungsmaßnahme darstellen. 
Diese – der Verwaltungsmeinung ent
gegenstehende – Sichtweise hat zu
mindest das Finanzgericht München 
in einer Entscheidung aus 2015 vertre
ten. Endgültige Klarheit wird hier wohl 
nur eine Grundsatzentscheidung des 
Bundesfinanzhofs bringen. 

Maßnahmen der öffentlichen Hand 

Für Maßnahmen der öffentlichen Hand 
kann ebenfalls eine Steuerermäßigung 
in Betracht kommen. Ausgeschlossen 
werden jedoch Maßnahmen, die von der 
öffentlichen Hand oder einem von ihr 
beauftragten Dritten auf gesetzlicher 
Grundlage erbracht und mit dem Haus
eigentümer nach öffentlichrechtlichen 
Kriterien abgerechnet werden. Somit 
scheidet die Steuerermäßigung bei
spielsweise für öffentlich-rechtliche 
Erschließungsbeiträge und öffentlich-
rechtliche Straßenausbaubeiträge 
bzw. -rückbaubeiträge aus.

PRAXISHINWEIS | Ein anhängiges 
Revisionsverfahren (VI R 18/16) wird für 
weitere Klarheit in diesem Bereich sor
gen. Denn der Bundesfinanzhof muss 
klären, ob eine Steuerermäßigung für 
von der öffentlichen Hand erhobene 
Baukostenzuschüsse zu gewähren ist, 
die für die Herstellung der öffentlichen 
Abwasserentsorgungsanlage verlangt 
werden, an die das Grundstück ange
schlossen wird.  

Prüfungs- und  
Gutachtertätigkeiten

Die Prüfung der ordnungsgemäßen 
Funktion einer Anlage ist ebenso eine 
Handwerkerleistung, wie die Beseiti
gung eines bereits eingetretenen Scha
dens. Somit können z. B. die Dichtheits
prüfungen von Abwasserleitungen, 
Kontrollmaßnahmen des TÜVs bei 
Fahrstühlen oder auch die Kontrolle 
von Blitzschutzanlagen begünstigt sein.

Bei einer gutachterlichen Tätigkeit, die 
weder eine Handwerkerleistung noch 
eine haushaltsnahe Dienstleistung ist, 
kommt die Steuerermäßigung nicht in 
Betracht. Nicht begünstigt sind z. B. die 
Erstellung eines Energiepasses oder 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit einer 
Finanzierung (z. B. zur Erlangung einer 
KfWFörderung).

Vermittlung von Leistungen

Erstmals äußert sich die Verwaltung 
zur Vermittlung von Dienst und Hand
werkerleistungen, insbesondere durch 
Online-Portale. Hier werden die Rech
nungen oft vom Portal im Auftrag der 
Leistungskraft erstellt. Eine derartige 
Rechnung kann als Nachweis dienen, 
wenn sie folgende Angaben enthält:

 • Empfänger der Leistung, 
 • Erbringer der Leistung (Name,  

Anschrift und Steuernummer),
 • Art, Zeitpunkt der Erbringung und 

Inhalt der Leistung,
 • geschuldetes Entgelt (ggf. aufge

teilt nach Arbeitszeit und Material).

Beachten Sie | Die Steuerermäßigung 
kann auch gewährt werden, wenn die 
unbare Bezahlung nicht direkt an den 
Leistungserbringer, sondern an den 
Betreiber des Portals erfolgt.

Quelle | BMF-Schreiben vom 9.11.2016, Az. IV 
C 8 - S 2296-b/07/10003 :008, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 190166; BFH-Urteil vom 20.3.2014, 
Az. VI R 56/12; BFH-Urteil vom 20.3.2014, Az. VI 
R 55/12; FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
6.7.2016, Az. 1 K 1252/16; FG München, Urteil 
vom 23.2.2015, Az. 7 K 1242/13; anhängiges Re-
visionsverfahren BFH: Az. VI R 18/16
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Für GmbHGeschäftsführer

Kein Arbeitslohn bei Übernahme einer Pensionszusage

| Wechselt nur der Schuldner einer Pensionszusage gegen Zahlung eines Ablö
sungsbetrags, fließt dem versorgungsberechtigten Arbeitnehmer kein Arbeits-
lohn zu. Voraussetzung: Der Arbeitnehmer hat kein Wahlrecht, sich den Ablö
sungsbetrag alternativ an sich selbst auszahlen zu lassen. |

◼◼ Sachverhalt

Die AGmbH hatte ihrem Mehrheits
gesellschafter und alleinigen Ge
schäftsführer A eine Pensionszusage 
erteilt. Im Vorgriff auf die geplante 
Veräußerung seiner Geschäftsanteile 
gründete A die BGmbH mit ihm als 
alleinigen Gesellschafter und Ge
schäftsführer. Da der Erwerber der 
Geschäftsanteile die Pensionszusage 
nicht übernehmen wollte, vereinbarte 
die BGmbH mit der AGmbH, alle 
Rechte und Pflichten aus der Pensi
onszusage gegen Zahlung einer Ver
gütung zu übernehmen. Das FA war 
der Meinung, dem A sei mit der Zah
lung des Ablösungsbetrags Arbeits
lohn zugeflossen. Dies sah der Bun
desfinanzhof jedoch anders.

Durch die Ablösezahlung hat die A
GmbH keinen Anspruch des A erfüllt, 
sondern einen der BGmbH. Nur der 
Schuldner der Verpflichtung aus der 
Pensionszusage hat gewechselt. Mit 
der Zahlung an den die Pensionsver

pflichtung übernehmenden Dritten wird 
der Anspruch des A auf die künftigen 
Pensionszahlungen wirtschaftlich nicht 
erfüllt, sodass es nicht zu einem Zu
fluss von Arbeitslohn kommt.

PRAXISHINWEIS | In der aktuellen 
Entscheidung weist der Bundesfinanz
hof jedoch auch auf seine Rechtspre
chung aus 2007 hin. Danach kann die 
auf Verlangen des Arbeitnehmers er
folgte Zahlung an eine „Pensions
GmbH“ als vorzeitige Erfüllung der 
Pensionszusage und damit als Zufluss 
gewertet werden, wenn der Gesell
schafterGeschäftsführer ein Wahl
recht hat, die Zahlung an sich selbst 
(gegen Verzicht) oder an eine GmbH 
gegen Übernahme der Pensionsver
pflichtung zu verlangen. Ein solches 
Wahlrecht hatte der Geschäftsführer A 
im Streitfall aber nicht. 

Quelle | BFH-Urteil vom 18.8.2016, Az. VI R 
18/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 189767; 
BFH-Urteil vom 12.4.2007, Az. VI R 6/02

Für alle Steuerpflichtigen

Vermietungseinnahmen bei Entschädigung  
wegen Bau einer Hochspannungsleitung

| Wird eine Einmalentschädigung für die Überspannung eines selbst bewohnten 
Grundstücks mit einer Hochspannungsleitung gezahlt, handelt es sich nach Ansicht 
des Finanzgerichts Düsseldorf um Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. |

Das betroffene Ehepaar argumentierte, 
dass es sich gegen den enteignungsglei
chen Eingriff nicht wehren konnte. Somit 
könne in keiner Weise von einer freiwilli
gen Leistung und einer ausgewogenen 
Gegenleistung gesprochen werden. Die 
Entschädigung sei somit nicht steuerbar.

Beachten Sie | Im Revisionsverfahren 
wird der Bundesfinanzhof entscheiden 
müssen, ob er dem Finanzgericht oder 
der Sichtweise des Ehepaars folgt. 
Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 20.9.2016, 
Az. 10 K 2412/13 E, Rev. BFH Az. IX R 31/16, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 190165 

Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld: Meldung bei Agentur für Arbeit auch  
bei Arbeitsunfähigkeit  
| Für ein volljähriges Kind können Eltern u. a. dann Kindergeld erhalten, wenn das 
Kind noch keine 21 Jahre alt ist, nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht und 
bei der Agentur für Arbeit als Arbeitsuchender gemeldet ist. Der Bundesfinanzhof 
(BFHUrteil vom 7.7.2016, Az. III R 19/15, AbrufNr. 189659) hat nun klargestellt, dass 
die Meldung auch dann erforderlich ist, wenn das Kind arbeitsunfähig erkrankt ist. |

Für Arbeitnehmer

Ratgeber für  
Lohnsteuerzahler 2017

| Die obersten Finanzbehörden der 
Länder haben einen kleinen Ratgeber 
für Lohnsteuerzahler veröffentlicht, der 
wichtige Informationen und Tipps zur 
Lohnsteuer 2017 enthält. |

Der Ratgeber kann unter www.iww.de/
s10 heruntergeladen werden.

Quelle | FinMin NRW „Lohnsteuer 2017 – 
Kleiner Ratgeber für Lohnsteuerzahler“

Für Arbeitgeber

Sachzuwendungen: 
Pauschalierungs-
wahlrecht widerrufbar

| Die Einkommensteuer auf Sachzu
wendungen an Arbeitnehmer oder 
Nichtarbeitnehmer können Unterneh
men mit einem Steuersatz von pau-
schal 30 % (zuzüglich Solidaritätszu
schlag und Kirchensteuer) für den 
Zuwendungsempfänger übernehmen. 
Der Bundesfinanzhof hat nun insbeson
dere zum Widerruf des Wahlrechts 
wichtige Punkte geklärt. |

Das Pauschalierungswahlrecht kann für 
Zuwendungen an Dritte und an eigene 
Arbeitnehmer jeweils gesondert ange
wandt werden (= zwei unterschiedliche 
„Pauschalierungskreise“). Im jeweili
gen „Pauschalierungskreis“ ist das 
Wahlrecht jedoch einheitlich auszu
üben. Insoweit hat der Bundesfinanzhof 
die bisherige Handhabung bestätigt.

Den Widerruf des in Anspruch genom
menen Pauschalierungswahlrechts hat 
die Finanzverwaltung bisher abgelehnt. 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
kann die Pauschalierung indes bis zum 
Ablauf der Festsetzungsfrist widerru-
fen werden, sodass die Zuwendungs
empfänger Steuerschuldner werden. In 
diesem Fall muss der Zuwendende den 
Empfänger über den Widerruf infor
mieren. Des Weiteren muss der Wider
ruf durch eine geänderte Pauschsteu-
eranmeldung gegenüber dem Betriebs
stättenfinanzamt erklärt werden. Eine 
formlose Erklärung reicht nicht aus.

Quelle | BFH-Urteil vom 15.6.2016, Az. VI R 
54/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 189532; 
BMF-Schreiben vom 19.5.2015, Az. IV C 6 - S 
2297-b/14/10001 
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Für alle Steuerpflichtigen

Zwei Jobs, aber Finanzamt 
erfasst nur ein Gehalt: 
Kann der Steuerbescheid  
geändert werden?

| Kann das Finanzamt einen bestands
kräftigen Steuerbescheid ändern, wenn 
der erklärte Arbeitslohn zutreffend, der 
vom Sachbearbeiter erfasste Lohn aber 
zu niedrig ist, weil nur eine landes und 
keine bundesweite Suche nach elektro
nischen Mitteilungen erfolgte? Das Fi
nanzgericht Düsseldorf meint schon. |

◼◼ Sachverhalt

In seiner Steuererklärung erfasste ein 
Arbeitnehmer seinen Lohn in zutref
fender Höhe. Das Finanzamt berück
sichtigte jedoch nur den Arbeitslohn 
der in NordrheinWestfalen ansässigen 
Firma – nicht jedoch das Gehalt des 
Arbeitgebers aus Niedersachsen. Den  
bestandskräftigen Steuerbescheid än
derte das Finanzamt aufgrund einer 
offenbaren Unrichtigkeit. Bei der Ver
anlagung sei nur eine landesweite pro
grammgesteuerte Suche nach elektro
nischen Mitteilungen im „eSpeicher“ 
erfolgt. Erst bei der Veranlagung für 
das Folgejahr sei eine Suche im bun
desweiten Speicher erfolgt und der 
Fehler festgestellt worden.

Damit ein bestandskräftiger Einkom
mensteuerbescheid geändert werden 
kann, muss eine Korrekturmöglichkeit 
nach der Abgabenordnung bestehen. 
Das Finanzgericht prüfte die Vorausset-
zungen einer offenbaren Unrichtigkeit 
und kam zu dem Schluss, dass diese vor
lag. Und zwar u. a. deshalb, weil die Ab
weichung zwischen Steuerbescheid und 
erklärung ohne Weiteres ersichtlich sei 
und der Sachbearbeiter keine rechtli
chen Erwägungen angestellt habe.

Dem Sachbearbeiter sei offensichtlich 
überhaupt nicht bewusst gewesen, 
dass der Arbeitnehmer Arbeitslohn aus 
zwei Arbeitsverhältnissen bezogen habe. 
Da er davon ausgegangen sei, sämtliche 
Lohndaten durch den Datenabruf er
fasst zu haben, liege ein bloßer Eingabe-
fehler vor.

Beachten Sie | Ob der Bundesfinanz
hof diese Ansicht teilen wird, wird das 
Revisionsverfahren zeigen.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 11.10.2016, 
Az. 10 K 1715/16 E, Rev. BFH Az. VI R 38/16, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 189862

Für Unternehmer

Umsatzsteuerberichtigung bei Sollbesteuerung: 
Wann sind Provisionsforderungen uneinbringlich?

| Nach Ansicht des Finanzgerichts Niedersachsen kann eine Umsatzsteuerberich-
tigung im Zeitpunkt der Leistungserbringung für solche Provisionsraten erfolgen, 
deren Fälligkeit mehr als zwei Jahre nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung 
liegt. Die Entscheidung, die u. a. für Ratenzahlungsverkäufe große praktische Be
deutung hat, will die Verwaltung aber nicht akzeptieren und hat Revision eingelegt. |

Hintergrund: Bei der Sollbesteuerung 
schulden Unternehmer dem Finanzamt 
die Umsatzsteuer unabhängig davon, 
wann die Kunden die Rechnung bezah
len. Der Unternehmer muss also inso
weit in Vorleistung treten. Eine Berichti
gung der Umsatzsteuer kann grundsätz
lich nur bei Uneinbringlichkeit des ver
einbarten Entgelts erfolgen. 

Uneinbringlichkeit bei  
Sicherungseinbehalten

An diesem Grundsatz hat der Bundesfi
nanzhof in 2013 gerüttelt und entschie
den, dass Uneinbringlichkeit auch bei 
im Baugewerbe üblichen Sicherungs-
einbehalten möglich ist. Danach kann 
bereits für den Voranmeldungszeit
raum der Leistungserbringung eine 
Berichtigung erfolgen, soweit der Un
ternehmer seinen Entgeltanspruch we
gen eines vertraglichen Einbehalts zur 
Absicherung von Gewährleistungsan
sprüchen über zwei bis fünf Jahre nicht 

verwirklichen kann. Für eine Unein
bringlichkeit auf Zeit reicht es, wenn 
der Unternehmer das Entgelt nicht ver
einnahmt, weil er keine Bankbürgschaft 
stellen kann.

Die Finanzverwaltung wendet dieses 
Urteil zwar inzwischen an, aber nur mit 
erheblichen Einschränkungen. Danach 
muss der Unternehmer nachweisen, 
dass für jeden Vertrag konkrete, im Ein
zelnen vom Unternehmer begehrte Ge-
währleistungsbürgschaften beantragt 
und abgelehnt wurden.

Es bleibt zu hoffen, dass sich der Bun
desfinanzhof in dem nun anhängigen 
Verfahren ausführlich zu der Thematik 
„Vorfinanzierungsverpflichtung über 
mehrere Jahre“ äußern wird.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
18.8.2016, Az. 5 K 288/15, Rev. BFH Az. V R 51/16, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190164; BFH-Urteil 
vom 24.10.2013, Az. V R 31/12; BMF-Schreiben 
vom 3.8.2015, Az. III C 2 - S 7333/08/10001 :004

Für Vermieter

Keine Gewerbesteuerpflicht bei Vermietung eines 
Einkaufszentrums

| Die Vermietung eines Einkaufszentrums erfolgt noch im Rahmen der privaten Ver
mögensverwaltung und unterliegt somit nicht der Gewerbesteuer. Für die Annahme 
eines Gewerbebetriebs reicht es nach Meinung des Bundesfinanzhofs nicht aus, dass 
der Vermieter neben der Vermietung der Einkaufsflächen die für den Betrieb des 
Einkaufszentrums erforderlichen Infrastruktureinrichtungen bereitstellt und werbe 
und verkaufsfördernde Maßnahmen für das gesamte Einkaufszentrum durchführt. |

Der Bereich der privaten Vermögens-
verwaltung wird noch nicht verlassen, 
wenn ein Einkaufszentrum vermietet 
und den Mietern begleitende Dienst
leistungen durch den Vermieter selbst 
oder auf dessen Veranlassung hin durch 
Dritte erbracht werden. 

Ausschlaggebend war für den Bundes
finanzhof, dass diese Dienstleistungen 
die für die Vermietung eines Einkaufs
zentrums notwendige Infrastruktur be
treffen. Leistungen wie Reinigung, Be
wachung sowie Bereitstellung von Sani

tär und Sozialräumen sind übliche 
Leistungen bei der Vermietung eines 
Einkaufszentrums. 

Werbe- und verkaufsfördernde Maß-
nahmen stellen zwar Sonderleistungen 
dar. Da die Vermietungsgesellschaft 
damit jedoch im Streitfall das gesamte 
Einkaufszentrum bewarb, dient diese 
Werbung überwiegend dem Vermieter
interesse.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.7.2016, Az. IV R 
34/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 189940
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Für Arbeitnehmer

Sind Dienstzulagen an Polizeibeamte steuerfrei?

| Unter gewissen Voraussetzungen sind Zuschläge für Sonntags, Feiertags oder 
Nachtarbeit steuerfrei (§ 3b Einkommensteuergesetz (EStG)). Ob die an einen Poli
zeibeamten auf Grundlage der Erschwerniszulagenverordnung gezahlte Zulage für 
Dienst zu wechselnden Zeiten begünstigt sein kann, wird unterschiedlich beurteilt 
– und das selbst im Finanzgericht Niedersachsen. |

Nach Meinung des 10. Senats ist die 
Zulage nicht steuerfrei. Das gilt auch, 
soweit sich die Höhe nach den tatsäch
lich geleisteten Nachtdienststunden 
richtet. Die Zulage wird nämlich nicht 
allein „für” tatsächlich geleistete Sonn, 
Feiertags und Nachtarbeit gewährt, 
sondern zumindest auch als finanziel
ler Ausgleich für wechselnde Dienste 
und den damit verbundenen besonde-
ren Belastungen durch den Biorhyth-
muswechsel. Ein Ausgleich der beson
deren Belastungen des Biorhythmus 
durch Wechselschichten ist von der Re
gelung des § 3b EStG indes nicht um
fasst. 

Der 2. Senat des Finanzgerichts Nie
dersachsen vertritt eine andere An
sicht. Danach ist die Zulage begünstigt, 
wenn sie nach den tatsächlich geleiste-
ten Nachtdienststunden bemessen wird. 

Beachten Sie | Gegen beide Entschei
dungen ist die Revision anhängig, so
dass der Bundesfinanzhof Gelegenheit 
haben wird, für Klarheit zu sorgen. 

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
28.6.2016, Az. 10 K 146/15, Rev. BFH Az. VI R 
30/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 187783; FG 
Niedersachsen, Urteil vom 25.5.2016, Az. 2 K 
11208/15, Rev. BFH Az. VI R 20/16, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 187782

Für GmbHGeschäftsführer

Keine verdeckte Einlage bei Gehaltsverzicht  
vor Entstehung des Anspruchs

| Bei einem GesellschafterGeschäftsführer einer Kapitalgesellschaft kann der 
Gehaltsverzicht zu Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit führen, wenn es 
sich um eine verdeckte Einlage handelt. Ob dies der Fall ist, hängt entscheidend 
davon ab, wann der Verzicht erklärt wurde. Dies zeigt eine aktuelle Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs. |

Hintergrund 

Bei einer verdeckten Einlage wendet der 
Gesellschafter der Gesellschaft einen 
einlagefähigen Vermögensvorteil zu, 
ohne dass er hierfür neue Gesellschafts
anteile erhält. Zudem muss die Zuwen
dung durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst sein. Hiervon ist auszugehen, 
wenn ein Nichtgesellschafter bei An
wendung der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns den Vermögensvorteil der 
Gesellschaft nicht eingeräumt hätte.  

Zeitpunkt des Verzichts

Eine zum Zufluss von Arbeitslohn füh
rende verdeckte Einlage liegt nur dann 
vor, soweit der Steuerpflichtige nach 
Entstehung seines Gehaltsanspruchs 
aus gesellschaftsrechtlichen Gründen 
auf diesen verzichtet, da in diesem Fall 
eine Gehaltsverbindlichkeit in die Bilanz 
hätte eingestellt werden müssen.

Beachten Sie | Eine verdeckte Einlage 
wird mit dem Teilwert im Zeitpunkt des 
Gehaltsverzichts bewertet. Somit fließt 
dem GesellschafterGeschäftsführer 
nur in Höhe des (noch) werthaltigen 
Teils Arbeitslohn zu.

Verzichtet der Steuerpflichtige dagegen 
bereits vor Entstehung seines Gehalts-
anspruchs auf diesen, wird er unent
geltlich tätig und es kommt nicht zum 
fiktiven Zufluss von Arbeitslohn beim 
GesellschafterGeschäftsführer.

PRAXISHINWEIS | Gerät die Kapital
gesellschaft in finanzielle Schwierig
keiten und will der GesellschafterGe
schäftsführer deshalb auf sein Gehalt 
verzichten, ist darauf zu achten, dass 
der Verzicht „rechtzeitig“, also vor Ent
stehen des Gehaltsanspruchs erfolgt.

Quelle | BFH-Urteil vom 15.6.2016, Az. VI R 
6/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 188329

Für alle Steuerpflichtigen

Erbschaftsteuer-
befreiung für den Erwerb  
von Wohnungseigentum 
nur bei Selbstnutzung 

| Der Erwerb von Wohnungseigentum 
von Todes wegen durch ein Kind ist 
nicht erbschaftsteuerfrei, wenn das 
Kind die Wohnung nicht selbst nutzt, 
sondern einem nahen Angehörigen un-
entgeltlich zur Nutzung überlässt, so 
der Bundesfinanzhof. |

Hintergrund: Die vom Erblasser zuvor 
selbst genutzte Wohnimmobilie kann 
erbschaftsteuerfrei vererbt werden, 
wenn das Familienheim vom Ehegatten 
bzw. eingetragenen Lebenspartner wei
tere zehn Jahre bewohnt wird. Erben 
Kinder oder Enkel (verstorbener Kin
der), ist darüber hinaus zu beachten, 
dass die Steuerbefreiung auf eine Wohn-
fläche von 200 qm begrenzt ist. Wird die 
Grenze überschritten, unterliegt der 
übersteigende Teil der Erbschaftsteuer.

◼◼ Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige ist Alleinerbin ih
res Vaters, weil ihre Mutter die Erb
schaft ausgeschlagen hat. Zum Nach
lass gehört u. a. die Hälfte einer Eigen
tumswohnung. Der Vater hatte die 
Wohnung bis zu seinem Tod zusammen 
mit der Mutter bewohnt. Nach dem Tod 
des Vaters wohnte die Mutter weiterhin 
in der Wohnung. Die Tochter überließ 
ihren hälftigen Miteigentumsanteil un
entgeltlich zur Nutzung. Sie selbst 
übernachtet dort gelegentlich und 
nutzt einen Raum für die Verwaltung 
des Nachlasses. Das Finanzamt und 
das Finanzgericht lehnten eine Steuer
befreiung ab – und auch die Revision 
beim Bundesfinanzhof blieb erfolglos.

Die Steuerbefreiung hängt davon ab, 
dass das Kind als Erwerber das Famili
enheim auch tatsächlich selbst zu eige-
nen Wohnzwecken nutzt. Als ausdrück
lich schädlich hat der Gesetzgeber in der 
Gesetzesbegründung zwar lediglich den 
Verkauf, eine Vermietung oder einen 
längeren Leerstand aufgeführt. Schäd
lich ist darüber hinaus aber auch eine 
unentgeltliche Überlassung an Dritte, 
selbst wenn es sich um Angehörige han
delt. Denn auch in diesem Fall erfolgt 
keine unmittelbare tatsächliche Selbst
nutzung der Wohnung. 
Quelle | BFH-Urteil vom 5.10.2016, Az. II R 
32/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190421
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Für alle Steuerpflichtigen

Zwangsversteigerung: Instandhaltungsrücklage 
mindert Grunderwerbsteuer nicht

| Das Meistgebot ist als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer anzu
setzen, wenn eine Eigentumswohnung bei einer Zwangsversteigerung erworben 
wird. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs gilt dies auch dann, wenn 
eine Instandhaltungsrücklage vorhanden ist. Das bedeutet: Die Bemessungs
grundlage für die Grunderwerbsteuer wird durch die Rücklage nicht gemindert. |

Beachten Sie | Bei einem „normalen“ 
Erwerb durch notariellen Kaufvertrag 
hatte der Bundesfinanzhof 1991 ent
schieden, dass eine Instandhaltungs
rücklage grunderwerbsteuermindernd 
berücksichtigt werden kann. In der ak

tuellen Entscheidung lässt der Bundes
finanzhof ausdrücklich offen, ob er hie
ran weiter festhält.  

Quelle | BFH-Urteil vom 2.3.2016, Az. II R 
29/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 185767; 
BFH-Urteil vom 9.10.1991, Az. II R 20/89

Für Arbeitnehmer

Doppelte Haushaltsführung: Zweithaushalt darf 
nicht zum Lebensmittelpunkt werden 

| Nach Meinung des Finanzgerichts München ist der Lebensmittelpunkt bei einer 
Familie mit Kindern dort, wo sich die Familie überwiegend gemeinsam aufhält. Ist 
dies der Beschäftigungsort, scheidet eine doppelte Haushaltsführung aus. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Arzt hatte eine neue Praxis eröff
net und in der Nähe auch eine Woh
nung angemietet. Diese bezog er mit 
seiner Ehefrau und den minderjähri
gen Kindern. Das Einfamilienhaus am 
bisherigen Wohnort wurde beibehalten 
und von der Familie weiterhin – aber 
nicht überwiegend – genutzt. Der Arzt 
machte Aufwand für eine doppelte 
Haushaltsführung geltend, was das 
Finanzamt und das Finanzgericht 
München ablehnten. 

Eine doppelte Haushaltsführung liegt 
nur vor, wenn der Steuerpflichtige au
ßerhalb des Ortes, an dem er einen eige
nen Hausstand unterhält, beruflich tätig 
ist und auch am Ort der beruflichen Tä
tigkeit wohnt. Befindet sich am Beschäf
tigungsort zugleich der Lebensmittel-
punkt, scheidet eine doppelte Haus
haltsführung aus.

Die Entscheidung über den Lebensmit
telpunkt erfordert eine Würdigung aller 
Umstände des Einzelfalls. Indizien kön
nen z. B. sein: die Ausstattung und Größe 
der Wohnungen, die Dauer des Aufent
haltes am Beschäftigungsort sowie die 
Zahl der Heimfahrten. Von erheblichem 
Gewicht ist, zu welchem Wohnort die en
geren persönlichen Beziehungen (z. B. 
soziale Kontakte und Vereinszugehörig
keiten) bestehen.

Nach Ansicht des Finanzgerichts Mün
chen ist für eine Familie mit Kindern der 
Lebensmittelpunkt regelmäßig dort, wo 
die Pflege und Erziehung der Kinder er-
folgt. Bei schulpflichtigen Kindern wird 
eine entsprechende Verortung maßgeb
lich durch den Schulbesuch, ggf. auch 
durch besondere Freizeitaktivitäten be
stimmt. Wenn Eltern und Kinder ihr All
tagsleben gemeinsam am Ort der Be-
schäftigung der Eltern führen, kann da
her dem Unterhalt einer weiteren Woh
nung außerhalb des Beschäftigungsor
tes in der Regel nur der Charakter einer 
Zweit oder Ferienwohnung zukommen.

Beachten Sie | Gegen diese Entschei
dung ist die Revision anhängig. Diese 
hatte das Finanzgericht München zuge
lassen, weil das Finanzgericht Berlin
Brandenburg in einem ähnlichen Fall 
anders entschieden hat. Hier waren zwei 
der drei Kinder am Beschäftigungsort 
zur Schule gegangen, was jedoch nicht 
zwingend zur Annahme eines Lebens-
mittelpunkts am Beschäftigungsort 
führt. Vielmehr überzeugten die Richter 
andere Indizien, wie z. B. die regelmäßi
gen Heimfahrten, der Vergleich der 
Wohnqualität beider Wohnungen und die 
Hobbys am Heimatort.

Quelle | FG München, Urteil vom 23.9.2016, 
Az. 1 K 1125/13, Rev. BFH Az. VIII R 29/16, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 190948; FG Berlin-Bran-
denburg, Urteil vom 9.3.2016, Az. 7 K 7098/14

Für Unternehmer

Rentenberater sind  
gewerblich tätig

| Ein selbstständiger Rentenberater er
zielt gewerbliche und keine freiberufli-
chen Einkünfte. Diese Ansicht vertreten 
sowohl das Finanzministerium Schles
wigHolstein als auch die Finanzgerichte 
Sachsen und BerlinBrandenburg. |

Gegen das Urteil des Finanzgerichts 
BerlinBrandenburg ist die Revision an-
hängig, sodass sich nun der Bundesfi
nanzhof mit dieser Frage befassen wird. 

Quelle | Finanzministerium Schleswig-Hol-
stein vom 19.8.2016, akt. Kurzinfo ESt 6/2012 - 
VI 302 - S 2245 - 034; FG Sachsen, Urteil vom 
13.8.2015, Az. 1 K 189/14; FG Berlin-Branden-
burg, Urteil vom 26.11.2015, Az. 15 K 1183/13, 
Rev. BFH Az. VIII R 2/16

Für Arbeitgeber

UV-Meldeverfahren: 
Neuerungen ab 2017

| Ab dem 1.1.2017 wird das bisherige 
Lohnnachweisverfahren der gesetzli-
chen Unfallversicherung durch den digi-
talen Lohnnachweis abgelöst. Allerdings 
bestehen auch Übergangsregelungen. 
Auf die neuen Formalitäten hat jüngst 
der Deutsche Steuerberaterverband 
hingewiesen. |

Der Lohnnachweis für das Beitragsjahr 
2016 muss erstmals bis zum 16.2.2017 
digital übermittelt werden. 

Für die Beitragsjahre 2016 sowie 2017 
muss parallel zum digitalen Lohnnach
weis auch weiterhin der bisher bekannte 
Lohnnachweis im Online, Papier oder 
FaxVerfahren eingereicht werden.

Als Vorverfahren zur eigentlichen Lohn
nachweismeldung ist ein verpflichten-
der Stammdatenabgleich vorzuneh
men. Dieser kann seit dem 1.12.2016 
durchgeführt werden. Der Abruf muss 
aktiv durch den Nutzer angestoßen 
werden. Der automatisierte Abgleich 
stellt sicher, dass nur Meldungen mit 
korrekter Mitgliedsnummer und den im 
betreffenden Meldejahr veranlagten 
Gefahrtarifstellen an die Unfallversi
cherungsträger übermittelt werden.

Quelle | DStV vom 4.11.2016, „Änderung des 
UV-Meldeverfahrens ab 2017: Lohnnachweis 
digital“
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Für Arbeitgeber

Seit 2017 beträgt der Mindestlohn 8,84 EUR

| Der gesetzliche Mindestlohn wurde zum 1.1.2017 von 8,50 EUR auf 8,84 EUR 
brutto je Zeitstunde erhöht. Es sind jedoch weiterhin Ausnahmen zu beachten. |

Hintergrund 

Die Erhöhung des gesetzlichen Mindest
lohns beruht auf einem Vorschlag der 
Mindestlohnkommission aus Juni 2016. 
Die vorgeschlagene Anpassung hat die 
Bundesregierung durch eine Rechts
verordnung verbindlich gemacht. 

Übergangsregeln

Das Mindestlohngesetz sieht vor, dass 
bis zum 31.12.2017 abweichende tarif-
vertragliche Regelungen dem Mindest
lohn vorgehen. Dabei müssen die Tarif
vertragsparteien repräsentativ sein und 
der Tarifvertrag für alle Arbeitgeber 
und Beschäftigten in der Branche ver
bindlich gelten. Das betrifft die Fleisch
wirtschaft, die Branche Land und 

Forstwirtschaft, Gartenbau, die ost
deutsche Textil und Bekleidungsindus
trie sowie Großwäschereien. Seit dem 
1.1.2017 müssen diese Tarifverträge 
mindestens ein Stundenentgelt von 
8,50 EUR vorsehen.

Für Zeitungszusteller gilt seit dem 
1.1.2017 ebenfalls ein Mindestlohn von 
8,50 EUR.

MERKE | Ab dem 1.1.2018 müssen 
alle Beschäftigten dann mindestens 
den erhöhten gesetzlichen Mindest
lohn von 8,84 EUR bekommen.

Quelle | Mindestlohnanpassungsverordnung 
vom 15.11.2016, BGBl I 2016, S. 2530; Die Bun-
desregierung vom 26.10.2016: „Ab 2017 beträgt 
der Mindestlohn 8,84 EUR“

Für alle Steuerpflichtigen

Neuerungen bei der steuerlichen Förderung  
der Elektromobilität  

| Das „Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr“ 
ist am 17.11.2016 in Kraft getreten. Die folgenden Aspekte sind zu beachten. |

Kfz-Steuer

Die bis dato im Kraftfahrzeugsteuerge
setz enthaltene fünfjährige Steuerbe
freiung für Elektrofahrzeuge wurde 
rückwirkend für alle Erstzulassungen ab 
1.1.2016 auf zehn Jahre ausgedehnt. Die 
Steuerbefreiung gilt für alle reinen Elek
trofahrzeuge (einschließlich Brennstoff
zellenfahrzeuge), die bis zum 31.12.2020 
zugelassen werden. Begünstigt sind zu
dem technisch angemessene, verkehrs-
rechtlich genehmigte Elektro-Umrüs-
tungen.

Lohnsteuer

Das elektrische Aufladen eines Elek-
tro- oder Hybridelektrofahrzeugs an 
einer ortsfesten betrieblichen Einrich
tung des Arbeitgebers oder eines ver
bundenen Unternehmens muss nicht 
mehr als geldwerter Vorteil versteuert 
werden, sondern ist steuerfrei. Glei
ches gilt auch für Pedelecs, also zulas

sungspflichtige Elektrofahrräder, die 
schneller als 25 Stundenkilometer fah
ren können. Ebenfalls steuerfrei ist die 
zur privaten Nutzung überlassene be-
triebliche Ladevorrichtung.

Arbeitgeber können geldwerte Vorteile 
aus der unentgeltlichen oder verbillig
ten Übereignung der Ladevorrichtung 
pauschal mit 25 % besteuern. Entspre
chendes gilt für Zuschüsse, die zu den 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
den Erwerb und die Nutzung dieser La
devorrichtung gezahlt werden.

MERKE | Die lohnsteuerlichen Neu
regelungen gelten ab dem Lohnzah
lungszeitraum 2017 und sind bis Ende 
2020 befristet. Die Vergünstigungen 
gelten nur, wenn die Vorteile zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeits
lohn erbracht werden.

Quelle | Gesetz zur steuerlichen Förderung 
von Elektromobilität im Straßenverkehr vom 
7.11.2016, BGBl I 2016, S. 2498

Für Unternehmer

Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs zeigt: 
Veräußerung eines 
Liebhabereibetriebs  
kann teuer werden

| Wird ein Betrieb nach der steuerli
chen Berücksichtigung von Anlaufver
lusten als Liebhabereibetrieb dekla
riert und werden stille Reserven 
festgeschrieben, sollten diese nicht 
aus den Augen verloren werden. Denn 
bei einer späteren Aufgabe oder Veräu
ßerung des Betriebs führen die stillen 
Reserven zu einer Steuermehrbelas
tung. Diese Handhabung hat der Bun
desfinanzhof aktuell bestätigt. |

Einkommensteuerliche Sichtweise: 
Gewinnerzielungsabsicht

Beim Übergang von einem Gewerbebe
trieb zur einkommensteuerlich unbe
achtlichen Liebhaberei handelt es sich 
nicht um eine Betriebsaufgabe. Sind 
allerdings stille Reserven vorhanden, 
sind diese auf den Zeitpunkt des Über
gangs zur Liebhaberei gesondert fest
zustellen.

Bei einem späteren Verkauf oder einer 
Aufgabe des Liebhabereibetriebs gilt 
Folgendes: Der steuerpflichtige Teil des 
Gewinns ist im Jahr der Veräußerung 
oder Aufgabe zu versteuern. Er ent
spricht der Höhe nach den auf den Zeit
punkt des Übergangs zur Liebhaberei 
festgestellten stillen Reserven.

Beachten Sie | Wertänderungen wäh
rend der Zugehörigkeit zum Liebhabe
reibetrieb sind steuerlich unbeachtlich. 
Die Veräußerung eines Liebhabereibe
triebs kann daher auch dann zu einem 
steuerpflichtigen Gewinn führen, wenn 
der erzielte Erlös die festgestellten stil
len Reserven nicht erreicht.

Umsatzsteuerlich kommt es auf  
die Erzielung von Einnahmen an

Auch ohne Gewinnerzielungsabsicht 
kann eine unternehmerische Tätigkeit 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 
vorliegen. Denn hier ist nicht die Erzie
lung von Gewinnen, sondern lediglich 
von Einnahmen erforderlich.

Quelle | BFH-Urteil vom 11.5.2016, Az. X R 
15/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 190112
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Für Arbeitnehmer

Neue Umzugskostenpauschalen veröffentlicht

| Umzugskosten, die einem Arbeitnehmer durch einen beruflich veranlassten 
Wohnungswechsel entstehen, sind Werbungskosten. Für sonstige Umzugskosten 
(z. B. Trinkgelder an das Umzugspersonal) sowie für umzugsbedingte Unterrichts-
kosten gewährt die Finanzverwaltung Pauschalen. Das Bundesfinanzministerium 
hat aktuell die Pauschalen veröffentlicht, die ab 1.3.2016 sowie ab 1.2.2017 gelten. |

Umzugskosten sind nur abzugsfähig, 
wenn der Wohnungswechsel beruflich 
veranlasst ist. Nach Ansicht der Ver
waltung ist dies z. B. in folgenden Fäl
len der Fall: 

 • Die Entfernung zwischen Wohnung 
und Tätigkeitsstätte verkürzt sich 
erheblich (d. h. täglich um mindes
tens eine Stunde).

 • Der Umzug wird im ganz überwie-
genden betrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers durchgeführt – insbe
sondere beim Beziehen oder Räu
men einer Dienstwohnung, die aus 
betrieblichen Gründen bestimmten 
Arbeitnehmern vorbehalten ist.

 • Der Umzug erfolgt wegen der erst
maligen Aufnahme einer berufli
chen Tätigkeit, eines Arbeitsplatz-
wechsels oder einer Versetzung.

Für die Frage, welche der folgenden 
Pauschalen anzuwenden sind, ist das 
Datum maßgebend, an dem der Umzug 
beendet wurde. Zudem ist zu beachten, 
dass anstelle der Pauschalen auch die 
im Einzelfall nachgewiesenen höheren 
Umzugskosten als Werbungskosten ab
gezogen werden können.

Umzugsbedingte Unterrichtskosten

ab 1.3.15 = 1.841 EUR
ab 1.3.16 = 1.882 EUR
ab 1.2.17 = 1.926 EUR

Sonstige Umzugskosten

Verheiratete:
ab 1.3.15 = 1.460 EUR
ab 1.3.16 = 1.493 EUR
ab 1.2.17 = 1.528 EUR

Ledige:
ab 1.3.15 = 730 EUR
ab 1.3.16 = 746 EUR
ab 1.2.17 = 764 EUR

Zuschlag für weitere Personen im 
Haushalt (nicht Ehepartner):
ab 1.3.15 = 322 EUR
ab 1.3.16 = 329 EUR
ab 1.2.17 = 337 EUR

Beachten Sie | Bei den sonstigen Um
zugskosten erhöhen sich die Pauscha
len um 50 %, wenn ein Arbeitnehmer 
innerhalb von fünf Jahren das zweite 
Mal aus beruflichen Gründen umzieht.

Quelle | BMF-Schreiben vom 18.10.2016, Az. 
IV C 5 - S 2353/16/10005, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 189461

Für Arbeitgeber

Erhöhte Sachbezugswerte für Verpflegung

| Der monatliche Sachbezugswert für freie Unterkunft beträgt wie im vergange
nen Jahr 223 EUR. Angepasst wurde hingegen der monatliche Sachbezugswert für 
Verpflegung. Dieser wurde um 5 EUR erhöht und beträgt in 2017 nun 241 EUR. |

Damit ergeben sich für Mahlzeiten folgende Sachbezugswerte:

◼◼ Sachbezugswerte für Mahlzeiten
Mahlzeit monatlicher Wert kalendertäglicher Wert

Frühstück 51 EUR  
(2016: 50 EUR) 

1,70 EUR  
(2016: 1,67 EUR)

Mittag bzw. Abendessen 95 EUR  
(2016: 93 EUR)

3,17 EUR  
(2016: 3,10 EUR)

Quelle | Neunte Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 
21.11.2016, BGBl I 2016, S. 2637

Für Unternehmer

Gewinnermittlungsart: 
Kein erneuter Wechsel 
nach wirksamer  
Ausübung des Wahlrechts

| Nach wirksam ausgeübter Wahl ist ein 
erneuter Wechsel der Gewinnermitt-
lungsart für das gleiche Wirtschaftsjahr 
auch vor Eintritt der Bestandskraft nur 
zulässig, wenn ein besonderer Grund 
vorliegt. Dazu zählt nach einer Entschei
dung des Bundesfinanzhofs aber nicht 
der bloße Irrtum über die steuerlichen 
Folgen dieser Wahl. |

Hintergrund: Nicht Buchführungspflich
tige können grundsätzlich wählen, ob sie 
ihren Gewinn mittels Betriebsvermö
gensvergleich (Bilanzierung) oder Ein-
nahmen-Überschussrechnung ermit
teln. Ein beliebiges Hin und Herwech
seln ist aber nicht zulässig.

Maßgeblich für die Ausübung des Wahl
rechts ist die tatsächliche Handhabung 
der Gewinnermittlung. So hatte der 
Steuerpflichtige sein Wahlrecht im 
Streitfall zugunsten einer Einnahmen
Überschussrechnung wirksam ausge
übt. Denn der Bundesfinanzhof wertete 
die Übermittlung der EinnahmenÜber
schussrechnung unter Erklärung eines 
Übergangsgewinns an das Finanzamt 
als Beweisanzeichen dafür, dass der Un
ternehmer die Gewinnermittlung als 
endgültig ansah.

Ist das Wahlrecht vor Eintritt der Be-
standskraft bereits wirksam ausgeübt 
worden, ist diese Wahl nachträglich 
nicht mehr zu ändern. Vielmehr bleibt 
der Steuerpflichtige nach einem Wech
sel grundsätzlich für drei Wirtschafts-
jahre an diese Wahl gebunden und kann 
nur bei einem besonderen Grund vor Ab
lauf dieser Frist wieder zurückwechseln. 

Im Streitfall war ein besonderer wirt-
schaftlicher Grund für einen wieder
holten Wechsel der Gewinnermitt
lungsart weder ersichtlich, noch wurde 
er vom Steuerpflichtigen dargelegt. 
Vielmehr begehrte der Steuerpflichtige 
die Rückkehr zur Bilanzierung, um die 
versagte Teilwertabschreibung auf ein 
Flurstück dem Grunde nach doch noch 
zu ermöglichen. Denn eine Teilwertab
schreibung ist bei der Einnahmen
Überschussrechnung ausgeschlossen.

Quelle | BFH-Urteil vom 2.6.2016, Az. IV R 
39/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 188697
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Selbstbehalt:  
Krankheitskosten sind 
keine Sonderausgaben

| Hat ein Steuerpflichtiger mit einer 
privaten Krankenversicherung einen 
Selbstbehalt vereinbart, können die ge
zahlten Krankheitskosten nicht als Son-
derausgaben abgezogen werden. Dies 
hat der Bundesfinanzhof klargestellt. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte für sich und 
seine Töchter einen Krankenversiche
rungsschutz vereinbart, für den er we
gen Selbstbehalte geringere Beiträge 
zahlen musste. Die von ihm getragenen 
krankheitsbedingten Aufwendungen 
machte er bei seiner Einkommensteu
ererklärung geltend – allerdings ohne 
Erfolg.

Da die Selbstbeteiligung keine Gegen-
leistung für die Erlangung des Versiche-
rungsschutzes darstellt, ist sie kein Bei
trag „zu“ einer Krankenversicherung. 
Demzufolge scheidet ein Abzug als Son
derausgaben aus. 

Zwar handelt es sich bei den selbst ge
tragenen Krankheitskosten um außer-
gewöhnliche Belastungen. Diese sind 
aber nur abzugsfähig, wenn die zumut-
bare Eigenbelastung (abhängig vom Ge
samtbetrag der Einkünfte, Familien
stand und Anzahl der Kinder) über
schritten wird  – und dies war hier nicht 
der Fall.

Beachten Sie | Nach Ansicht des Bun
desfinanzhofs ist der Abzug einer zu
mutbaren Belastung bei Krankheitskos
ten, die wegen Selbstbehalte zu tragen 
sind, verfassungsrechtlich nicht zu be
anstanden. Etwas anderes könnte nur 
dann gelten, wenn dadurch in das ver-
fassungsrechtlich gesicherte Existenz-
minimum eingegriffen werden sollte.

Quelle | BFH-Urteil vom 1.6.2016, Az. X R 
43/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 189656

Für Unternehmer

Vorsteuerabzug: Nach neuer Rechtsprechung ist 
eine rückwirkende Rechnungsberichtigung zulässig

| Nach der aktuellen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des 
Bundesfinanzhofs können fehlerhafte Rechnungen rückwirkend berichtigt werden. 
Damit kann der Vorsteuerabzug gerettet und eine Verzinsung vermieden werden. |

Hintergrund

Wird der Vorsteuerabzug in einer Be
triebsprüfung wegen einer unvollstän
digen Rechnung versagt, kann dies mit
unter zu hohen Nachzahlungszinsen 
führen. Nach Ansicht der Verwaltung 
kann der Vorsteuerabzug bei Rech-
nungsberichtigungen nämlich erst zu 
dem Zeitpunkt in Anspruch genommen 
werden, in dem der Rechnungsausstel
ler die Rechnung berichtigt und die zu 
berichtigenden Angaben an den Rech
nungsempfänger übermittelt hat. 

Ob eine Rechnung auch rückwirkend be-
richtigt werden kann, sodass keine Ver
zinsung anfällt, wird in Deutschland seit 
Jahren diskutiert. Aktuell hat der Euro
päische Gerichtshof seine Rechtspre
chung nach einer Vorlage des Finanzge
richts Niedersachsen präzisiert.

Europäischer Gerichtshof

Nach der Entscheidung des Europäi
schen Gerichtshofs können Rechnun
gen mit Rückwirkung auf den ursprüng
lichen Ausstellungszeitpunkt berichtigt 
werden. Durch die deutsche Handha
bung wird die Neutralität der Umsatz-
steuer eingeschränkt.  

Beachten Sie | Der Europäische Ge
richtshof hält die Verzinsung zwar für 
unangemessen. Allerdings sind die Mit
gliedstaaten befugt, Sanktionen für den 
Fall der Nichterfüllung der formellen 
Bedingungen für die Ausübung des Vor
steuerabzugsrechts vorzusehen – etwa 
die Auferlegung einer Geldbuße oder 
einer finanziellen Sanktion, die in ange
messenem Verhältnis zur Schwere des 
Verstoßes steht.

Bundesfinanzhof

Bereits einen Monat nach der Entschei
dung des Europäischen Gerichtshofs 
hat sich nun auch der Bundesfinanzhof 
mit der Rückwirkungsthematik befasst 
und seine bisherige Rechtsprechung 
geändert. Das bedeutet: Berichtigt der 
Unternehmer eine Rechnung, wirkt 

dies auf den Zeitpunkt zurück, in dem 
die Rechnung erstmals ausgestellt 
wurde.

Welche Mindestanforderungen an die 
Rechnung zu stellen sind, damit diese 
rückwirkend berichtigt werden kann, 
blieb in der Entscheidung des Europäi
schen Gerichtshofs (leider) offen. Nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs liegt eine 
berichtigungsfähige Rechnung jeden
falls dann vor, wenn sie Angaben zum 
Rechnungsaussteller, zum Leistungs
empfänger, zur Leistungsbeschreibung, 
zum Entgelt und zur gesondert ausge
wiesenen Umsatzsteuer enthält.

Hierfür reicht es aus, dass die Angaben 
nicht in so hohem Maße unbestimmt, 
unvollständig oder offensichtlich unzu
treffend sind, dass sie fehlenden Anga-
ben gleichstehen. Im Hinblick auf die 
Leistungsbeschreibung ist es ausrei
chend, dass die Rechnung (wie im Streit
fall) unter dem Briefkopf eines Rechts
anwalts erteilt wird und auf einen nicht 
näher bezeichneten Beratervertrag Be
zug nimmt oder dass sie über „allge
meine wirtschaftliche Beratung“ oder 
„betriebswirtschaftliche Beratung“ aus
gestellt ist.

Beachten Sie | Hinsichtlich des spä-
testen Korrekturzeitpunkts äußerte 
sich der Bundesfinanzhof wie folgt: Die 
Rechnung kann bis zum Schluss der 
letzten mündlichen Verhandlung vor 
dem Finanzgericht berichtigt werden. 

PRAXISHINWEIS | Nach der unver
hofft schnellen Klärung der Rückwir
kungsfrage durch den Bundesfinanz
hof darf man optimistisch sein, dass 
auch die Finanzverwaltung ihre bishe
rige Sicht zeitnah revidieren wird. Bis 
dahin empfiehlt es sich, die Umsatz
steuerFestsetzungen bei allen Rech
nungsformalaufgriffen des Finanzam
tes offenzuhalten.

Quelle | EuGH vom 15.9.2016, C-518/14, Rs. Se-
natex, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 188726; 
BFH-Urteil vom 20.10.2016, Az. V R 26/15, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 190785


